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	         Zwingerantrag
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	Katzenfreunde-Bayern e.V. 

Talstraße. 8, 

95233 Helmbrechts, 

Tel.: 09252/3575920, Fax 09252/3575921
Email: katzenfreunde-bayern@t-online.de
	
	Bankverbindung:

Raiffeisenbank Wüstenselbitz

Konto Nr. 246 760

BLZ 770 699 06


	Name:
	
	
	Vorname:
	

	

	Mitgl.-Nr.:
	
	
	Mitglied seit
	

	

	Straße:
	

	

	PLZ, Wohnort:
	

	

	Tel.-Nr.:
	
	
	Fax Nr.:
	

	

	Welche Rasse besitzen Sie ?
	

	

	Farbe
	

	

	Wo sind die Katzen untergebracht und wie groß sind die Tierräume?

	

	

	Folgende Zwingernamen werden beantragt
	(max. 15 Stellen)

	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Die einmalige Schutzgebühr in Höhe von € 55,-- ist der Antragstellung beizufügen.  

	

	 FORMCHECKBOX 

	Verrechnungsscheck

	

	 FORMCHECKBOX 

	Fotokopie des Einzahlungsbeleges

	

	 FORMCHECKBOX 

	Einzugsermächtigung für alle Leistungen liegt bereits vor

	

	
	
	

	
	

	Ort, Datum
	Unterschrift

	Nach den Zuchtrichtlinien ist jede Züchterin/jeder Züchter verpflichtet, einen Zwingernamen zu beantragen. Alle in Ihrem Zwinger geborenen Jungtiere erhalten als Zunamen den gewählten und genehmigten Zwingernamen.

Vorname, Zwingername plus Satzzeichen dürfen aus computertechnischen Gründen nicht mehr als 25 Stelle einnehmen. Hierbei darf der Zwingername selbst nicht mehr als 15 Stellen einnehmen. Wir bitten Sie, diese Regel bei der Auswahl Ihres Zwingernamens zu beachten.

Es wird empfohlen, mehrere Namen zur Auswahl anzugeben, da die Zwingerkartei bereits eine erhebliche Anzahl von genehmigten Zwingern aufweist. Suchen Sie bitte unterschiedliche Namen aus, da bei einer Gleichheit oder Ähnlichkeit des Namens mit bereits bestehenden Zwingernamen keine Genehmigung erfolgen kann. Es gelten alle Zwingernamen aus den der FIFe angeschlossenen Ländern.

Es ist nur ein Name pro Katzenzucht zulässig. Der eingetragene Zwingername ist das persönliche Eigentum der Züchterin/des Züchters und kann nach erfolgter Genehmigung nicht auf andere Personen übertragen werden.

Der ausgewählte Name wird von uns an das FIFe-Sekretariat zwecks Genehmigung und Registrierung weitergeleitet. Die Bestätigung durch die FIFe kann 6 Wochen dauern.


